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§ 55 UG Individuelles Studium

UG - Universitatsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Facher aus verschiedenen Diplom-, Bachelor- oder Masterstudien dirfen zu einem individuellen Bachelor- oder
Masterstudium verbunden werden. Der Antrag auf Zulassung zu einem individuellen Studium ist an jener
Universitat einzubringen, an welcher der Schwerpunkt des geplanten Studiums liegen soll.

2. (2)Der Antrag hat jedenfalls zu enthalten:

1. 1.die Bezeichnung des Studiums;

2. 2.ein Curriculum einschlieBlich Qualifikationsprofil;

3. 3.den Umfang in ECTS-Anrechnungspunkten;

4. 4.wenn das Studium an mehreren Universitaten durchgefihrt werden soll, die Zuordnung der Facher zu den
beteiligten Universitaten.

3. (3)Der Antrag ist vom fur die Organisation der Studien zustandigen Organ bescheidmafiig zu genehmigen, wenn
das beantragte Studium einem facheinschlagigen Studium gleichwertig ist. In der Genehmigung ist der Zeitpunkt
der Zulassung zum individuellen Studium festzulegen.

4. (4)Absolventinnen und Absolventen individueller Bachelorstudien ist vom flir die studienrechtlichen
Angelegenheiten zustandigen Organ jener Universitat, an welcher der Schwerpunkt des Studiums gelegen ist, der
akademische Grad ,Bachelor”, abgekurzt, ,BA", Absolventinnen und Absolventen individueller Diplomstudien ist
der akademische Grad ,Magistra” bzw. ,Magister”, abgekurzt, jeweils ,Mag.” zu verleihen, Absolventinnen und
Absolventen individueller Masterstudien ist der akademische Grad ,Master”, abgekurzt, ,MA" zu verleihen.
Uberwiegen in einem individuellen Diplom- oder Masterstudium die Ficher aus ingenieurwissenschaftlichen
Studien, ist den Absolventinnen und Absolventen der akademische Grad ,Diplom-Ingenieurin” bzw. ,Diplom-
Ingenieur”, abgekurzt, jeweils ,Dipl.-Ing.” oder ,DI” zu verleihen.

In Kraft seit 01.10.2017 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 55 UG Individuelles Studium
	UG - Universitätsgesetz 2002


